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1.00 Planungsrechtliche Grundlagen 

1.10 Beschlussfassung 

 Am 19.05.2016 fasste die Gemeinde Kuddewörde den Beschluss, 

 für das Gebiet: 

 „Östlich der Möllner Straße, 

  nördlich der Fribek“ 

die 5. Änderung des Flächennutzungsplanes aufzustellen. 

  

1.20 Technische Grundlagen  

Als Kartengrundlage für die 5. Änderung des Flächennutzungsplanes dient eine 

maßstabsgetreue Kopie der Grundkarte der Gemeinde Kuddewörde im Maßstab  

1 : 5000 

 

 

1.30         Rechtliche Grundlagen 

Als Rechtsgrundlagen für die 5. Änderung des Flächennutzungsplanes gelten: 

a) Das Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBI.I S. 2414) in zuletzt ge-

änderter Fassung. 

b) Die vierte Verordnung zur Änderung der Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
vom 23.1.1990 (BGBI. I S. 132) in zuletzt geänderter Fassung. 

c) Die Landesbauordnung Schleswig-Holstein vom 22.01.2009 (GVOBI. Schl.-H. 
S. 6,) in zuletzt geänderter Fassung. 

d) Die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung 
des Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV. 90) vom 18.12.1990 
(BGBI. I 1991 S. 58). 

 
 

2.00 Lage und Umfang des Flächennutzungsplangebietes 

2.10 Lage 

Das Plangebiet der 5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Kud-

dewörde liegt im nordöstlichen Bereich der Ortslage der Gemeinde, jedoch zentral, 

das heißt fast mittig in der langen Nord-Südausdehnung. Nordöstlich der  B 404. 

Der Plangeltungsbereich umfasst eine Größe von ca. 5,7 ha. 
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2.20 Bisherige Nutzung / Bestand 

Im Gebiet des Plangeltungsbereiches befinden sich die Hallen und Nebenanlagen 

einer Sonderbau/Fahrzeugbau Firma. Die zusätzlichen Flächen befinden sich be-

reits im Eigentum der Firma und werden noch landwirtschaftlich genutzt. 

 

3.00 Ziele der Planung 

  Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB erstellt die Gemeinde Bauleitpläne in eigener Verant-

wortung sobald und soweit es erforderlich ist. 

 Folgende Gründe und Ziele veranlassten die Aufstellung der 5. Änderung des Flä-

chennutzungsplanes. 

- Unterstützung der in Kuddewörde ansässigen, gemeinschaftlich betriebe-

nen drei Firmen – Fa. Johannes Koop/Fahrzeugbau GmbH & Co.KG, Fa. 

KOPA Forstmaschinen-, Handels- und Reparatur GmbH, Fa. Koop Brem-

sendienst GmbH – zur erforderlichen betriebliche Erweiterung 

Die drei Firmen werden gemeinschaftlich mit einer Verwaltungseinheit betrieben 

(die Auslagerung eines einzelnen Betriebsteiles ist nicht möglich). 

Die bisherige Ausweisung des Flächennutzungsplanes ist für die erforderliche 

Hallenerweiterung zu schmal. Nicht aufgrund der Größenordnung der Halle, son-

dern der einzuplanenden Wendekreise bzw. erforderlichen Kurvenradien für die 

großen Fahrzeuge. Auch sind zur ordnungsgemäßen betrieblichen Abwicklung 

Umfahrten erforderlich. 

Die Gesamtflächen innerhalb des Plangeltungsbereiches, mit Ausnahme der Ver-

kehrsflächen und Brückenabstandsflächen befinden sich im Eigentum der Firmen 

Koop. Die neu geplanten Erweiterungsflächen beinhalten eine deutliche Erweite-

rung in Richtung Osten und decken den kurzfristigen Bedarf. 

Die in der Flächennutzungsplanänderung und im Bebauungsplan dargestellten 

landwirtschaftlichen Flächen sind Reserveflächen für eventuell langfristig erforder-

liche Erweiterungen. Einbezogen in die Flächennutzungsplanänderung und in die 

Bebauungsplanaufstellung ist auch eine Kranprüffläche für TÜV-Abnahmen, die 

zwar erforderlich ist, deren Frequentierung jedoch sehr gering ist. 

Zur besseren Darstellung und zum besseren Verständnis erfolgen nachfolgend 

eine Betriebsbeschreibung sowie eine vorläufige Grobplanung. 

Auf dem Betriebsgelände der Firma Johannes Koop Fahrzeugbau GmbH + Co 

KG befinden sich drei Betriebe: 
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1. Firma Johannes Koop Fahrzeugbau GmbH & Co KG  

(gegründet 1964 und somit seit 50 Jahren Standort in Kuddewörde). 

In diesem Betrieb werden nachfolgend aufgeführte Arbeiten ausgeführt: 

 Fahrzeugaufbauten mit Ladekran 

 Reparaturen an Nutzfahrzeugen und Landmaschinen, d. h. schweißen, fle-

xen, kanten und richten; 

 Hydraulikarbeiten und Hydraulikreparaturen 

 Technische Abnahmen und Instandsetzungen von Ladekranen 

Die Firma Johannes Koop ist Vertragswerkstatt von Fa. Palfinger und Fa. Huttner 

 2. Firma KOPA Forstmaschinen-, Handels- und Reparatur GmbH 

 (gegründet 1977) 

Die Firma KOPA ist ein Handel- und Reparaturbetrieb von Forstmaschinen der 

Marke Rottne aus Schweden. Die Reparaturarbeiten sind im wesentlichen Richt-,  

 

Schweiß-, Flex-, Kant- und Umbauarbeiten. Des Weiteren werden allgemeine Re-

paraturarbeiten an den Forstmaschinen (Motor, Getriebe, Kran) durchgeführt.            

Mit den Maschinen müssen Probefahrten durchgeführt werden und es sind tech-

nische Abnahmen (Kranabnahmen, TÜV/Baurat- Abnahme) notwendig. 

Die Firma KOPA ist Generalimporteur der Rottne Forstmaschinen in ganz 

Deutschland, Niederlande und Belgien; 

 3. Firma Koop Bremsendienst GmbH  (gegründet 1981) 

In diesem Betrieb werden allgemeine Reparaturen von Nutzfahrzeugen (z. B. an 

Motor, Getriebe) durchgeführt. Nachfolgend werden folgende Arbeiten durchge-

führt: 

 Fahrtenschreiberprüfung 

 Motortester 

 Bremsenprüfung 

 ASU-Abnahme 

 Probefahrten 

 Die Firma Koop Bremsendienst ist eine IVECO-Vertragswerkstatt. 

In allen 3 Betrieben sind z. Zt. 30 Personen beschäftigt, davon befinden sich vier 

Personen in der Ausbildung. 

Der weitere dringende Platzbedarf für diese 3 Firmen (siehe auch nachfolgender 

Lageplan). 

Folgende Maßnahmen sind für die Zukunft geplant: 
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1. Dringend erforderlicher Bauabschnitt: 

Heute schon zwingend erforderlich, die Firmen platzen aus allen Nähten.  

 

Eine Befestigung einer Fläche von mindestens 3000 m² als Stellfläche von 

Kunden- und Mitarbeiterfahrzeugen sowie für Kranabnahmen. Hierdurch soll 

auch eine Umfahrt um das jetzige Betriebsgebäude geschaffen werden um 

insbesondere die Fahrzeuge auf der Südseite des Betriebsgebäudes vorbei-

zuführen, wenn sie das Grundstück verlassen. Hierdurch entsteht auch eine 

Entlastung der Lärmbeeinträchtigungen für die Anwohner. 

2. Bauabschnitt: 

Kurzfristig erforderlich. Bau einer Halle zum Abstellen von Neu- und Ge-

brauchtfahrzeugen sowie Großteile mit Modifizierungsrmöglichkeiten zur 

Werkstatthalle um Fahrzeuge instand zu setzen (siehe Plan: 1. Hallenab-

schnitt) und Herstellung einer Kranprüffläche in wassergebundener Decke für 

TÜV-Abnahmen (geringe Frequentierung aber großer Flächenverbrauch Ø 65 

m). 

Hiermit ist der Erweiterungsbedarf der Firmen Koop für die nächsten 10 Jahre 

abgeschlossen. 

3. Bauabschnitt: 

Langfristige Planung. In der jetzigen Bauleitplanung nicht mehr enthalten. 

Hallenerweiterung (siehe Plan: 2. Hallenabschnitt) sowie Freiflächen zum Ab-

stellen von Maschinen und Gerät. 

Lageplan Betriebserweiterung 
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Die Firmen Koop haben bereits zum Schutze der angrenzenden Wohnbebauung, 

auf eigene Rechnung, aktive Lärmschutzmaßnahmen durchgeführt, gemäß TÜV 

Gutachten vom 2006. 

Die gesamten Flächen befinden sich bereits seit langem im Besitz der Firmen 

Koop. 

Alternative Standorte kommen für die Inhaber der Firmen Koop nicht in Frage. Eine 

Auslagerung von Betriebsteilen ist aus funktionalen Gründen (Betriebsabläufe, fle-

xibler Einsatz der Mitarbeiter, in den einzelnen Bereichen zusammengefasste Ver-

waltung an einem Standort) und aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich.  

Alternative Standorte in der erforderlichen Größenordnung gibt es in Kuddewörde 

nicht. 

Alternative Standorte wären vorrangig, wegen der besseren Bedingungen, in Meck-

lenburg-Vorpommern und eventuell noch im Gewerbegebiet Trittau. Das ist aber 

nicht Ziel der Gemeinde Kuddewörde. 

 

4.00       Verkehrserschließung 

4.10 Innere und äußere Erschließung      

Das Bebauungsplangebiet wird von außen weitläufig über die BAB 24 Hamburg – 

Berlin und über die B 404 erschlossen.  



Begründung zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes 

der Gemeinde Kuddewörde  9                                                                                                                                                     

___________________________________________________________________ 

               ...10  
 

Die direkte Erschließung erfolgt überwiegend über die Möllner Straße /K 7. Die K 7 

ist voll ausgebaut. Die alte Zufahrt über die Straße Drosseleck muss als Reserve 

erhalten bleiben, für Notsituationen und für lange Fahrzeuge, deren Wendekreis zu 

groß ist für die direkte Abfahrt von der Möllner Straße (südliche Richtung). 

Direkte Zufahrten und Zugänge zur B 404 sind nicht möglich aufgrund der vorhan-

denen Topografie des Fribektales. 

Aufgrund von geäußerten Bedenken von Bürgern, hauptsächlich aus der Straße 

Drosseleck, hat die Gemeinde zur Überprüfung und ggf. Berücksichtigung eine 

Verkehrszählung von einem zugelassenen neutralen Büro durchführen lassen. 

Es wurde an einer normalen Arbeitswoche im Dezember gezählt. Festzustellen ist 

dabei, dass an einem Dienstag 2 Lkw`s oder Transporter über 3,5 to durch die 

Zufahrt im Drosseleck die Firmen Koop angefahren haben. Am Sa, So, Mo und 

nachts kein Lkw oder Transporter, die anderen Werktage 1 Lkw bzw. Transporter. 

Diese Verkehrsbelastung ist äußerst gering und kann von der Straße aufgenom-

men werden. 

 

 

 

In der Gemeinde wird trotzdem diskutiert ein Parkverbot für die Straße Drosseleck 

vorzusehen. Hierbei sind auch Überlegungen anzustellen, ob dieses Parkverbot 

nicht größere Beeinträchtigungen für die Bewohner des Drosselecks ergibt. 

Die gesamten gezählten Verkehrsbelastungen sind als gering einzustufen und sind 

von Anliegern und Bewohnern hinzunehmen. Auch eine Erweiterung der Firmen 

Koop liegt deutlich unter der üblichen jährlichen allgemeinen Verkehrszunahme 

von 0,5 % und ist hinzunehmen. 

Zufahrtsbeschränkungen oder sonstige Verkehrsregelungen, Sperrungen werden 

von der Gemeinde für nicht erforderlich gehalten. 

Die Anregung aus der Bürgeranhörung, eine Kennzeichnung der Betriebszufahrten 

vorzunehmen, ist zwischenzeitlich bereits erfolgt. 

Zum besseren Verständnis der Verkehrszählung: 

Spalte 4 zeigt den gesamten Verkehr/tags auf. 

Spalte 5 zeigt den Schwerlastverkehr/tags ab 3,5 to also auch Transporter auf. 

Spalte 6+7 zeigen den Verkehr entsprechend nachts von 22.00-6.00 Uhr auf. 
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Begründung zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes 

der Gemeinde Kuddewörde  11                                                                                                                                                     

___________________________________________________________________ 

               ...12  
 

 

5.00 Versorgungsanlagen 

5.10 Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung erfolgt über die vorhandenen Anlagen der öffentlichen 

Trinkwasserversorgung. 
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5.20 Schmutzwasserentsorgung 

Die Entsorgung des anfallenden Schmutzwassers erfolgt über das vorhandene Lei-

tungsnetz der Gemeinde Kuddewörde. Anschluss vorhanden. 

 

5.30  Regenwasserentsorgung 

Die Entsorgung des anfallenden Oberflächenwassers erfolgt über das vorhandene 

Leitungsnetz der Gemeinde Kuddewörde. Es wurde zwischenzeitlich eine Bau-

grunduntersuchung vorgenommen. Eine grundsätzliche Versickerung ist leider 

nicht möglich. Es wird geprüft, ob eine Teilversickerung auf dem Gelände möglich 

ist, ggf. auch über eine Mulde entlang des Fribektals. Es wird ein Entwässerungs-

konzept erarbeitet und mit dem Kreis abgestimmt und ggf. auch Rückhaltemöglich-

keiten eingeplant. 

 

5.40         Energieversorgung 

Die Versorgung des Plangebietes mit Elektrizität erfolgt über die Anlagen der 

Schleswig-Holstein Netz AG. Anschluss vorhanden. 

 

5.50         Fernsprechversorgung 

Die Gemeinde Kuddewörde ist an das Telefonnetz der Deutschen Telekom ange-

schlossen. Anschluss vorhanden. 

 

5.60 Gasversorgung 

Die Gasversorgung erfolgt über die Anlagen der Schleswig-Holstein Netz AG. An-

schluss vorhanden. 

 

5.70 Abfallentsorgung 

Die Abfallentsorgung erfolgt aufgrund gesetzlicher Regelungen durch die Abfall-

wirtschaft Südholstein GmbH. 

 

5.80 Feuerlöscheinrichtungen 

 

Der Brandschutz wird gewährleistet durch die freiwillige Feuerwehr Kuddewörde. 

Die erforderlichen Wassermengen werden durch die Wassergenossenschaft San-

desneben zur Verfügung gestellt. 
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6.00      Lärmimmissionen 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 24 will die Gemeinde Kuddewörde die 

planungsrechtlichen Voraussetzungen für betriebliche Erweiterungen und Verän-

derungen der ansässigen Betriebe an der Möllner Straße/Drosseleck schaffen. 

Im Rahmen der Planung und der Erstellung einer Fahrzeug- und Lagerhalle wurde 

durch den TÜV-Nord 2006 eine schalltechnische Stellungnahme erstellt. Die Fir-

men Koop haben ihren gesamten Betrieb beurteilen lassen und zum Schutze der 

nördlich angrenzenden Wohnbebauung eine Lärmschutzwand errichtet, entspre-

chend der Vorgaben des TÜV Gutachtens. Auch die damals erstellte Halle wurde 

entsprechend der Vorgaben des TÜV Gutachtens erstellt. Diese Maßgaben sind 

nun ebenfalls in die Bauleitplanung eingeflossen. Für den Bau einer zusätzlichen 

Werkstatthalle für die Firmen Koop wurde 2014 eine weitere schalltechnische Stel-

lungnahme durch den TÜV-Nord erstellt und umgesetzt. 

2016 wurde, für die über die Bauleitplanung geplante Erweiterung, eine schalltech-

nische Untersuchung für den Bebauungsplan Nr. 24 der Gemeinde Kuddewörde 

durch die Firma Lairm Consult/Bargteheide erstellt 

Die erforderlichen Festsetzungen werden aus der schalltechnischen Untersuchung 

in Teil A  Planzeichnung und Teil B Text aufgenommen 

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung wurden die Auswirkungen des 

geplanten Vorhabens gegenüber dem Prognose-Nullfall aufgezeigt und bewertet. 

Dabei wurden die Veränderungen der Belastungen aus Gewerbelärm und Ver-

kehrslärm getrennt als auch die Veränderungen der Gesamtbelastungen ermittelt. 

Als Untersuchungsfälle wurden der Prognose-Nullfall ohne Umsetzung der geplan-

ten Maßnahmen und der Prognose-Planfall berücksichtigt. Beide Untersuchungs-

fälle beziehen sich auf den Prognose-Horizont 2030/2035. 

Im Rahmen der Vorsorge bei der Bauleitplanung erfolgt üblicherweise eine Beur-

teilung anhand der Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 

„Schallschutz im Städtebau“, wobei zwischen gewerblichem Lärm und Verkehrs-

lärm unterschieden wird. Andererseits kann sich die Beurteilung des Verkehrslärms 

auf öffentlichen Verkehrswegen an den Kriterien der 16. BImSchV („Verkehrslärm-

schutzverordnung“) orientieren. 

Die DIN 18005, Teil 1 verweist für die Beurteilung von gewerblichen Anlagen auf 

die TA Lärm, so dass die Immissionen aus Gewerbelärm auf Grundlage der TA 

Lärm beurteilt werden. 

Die nächstgelegene schutzbedürftige Bebauung befindet sich überwiegend nörd-

lich des Plangeltungsbereiches. 
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b) Gewerbelärm 

Zum Schutz der nächstgelegenen maßgeblichen schützenswerten Nutzung vor 

Gewerbelärmimmissionen aus dem Plangeltungsbereich wurden für den Prog-

nose-Nullfall und den Prognose-Planfall die Beurteilungspegel an den maßgeben-

den Immissionsorten tags und nachts (lauteste Stunde nachts) getrennt ermittelt. 

Hierzu wurden die hervorgerufenen Geräuschimmissionen nach den Kriterien der 

TA Lärm ermittelt. 

Für den Prognose-Nullfall wurde die Bestandssituation gemäß der schalltechni-

schen Stellungnahme zum Betrieb einer zusätzlichen Werkstatthalle beim Betrieb 

KOPA in Kuddewörde (TÜV Nord, 07.10.2014) berücksichtigt. Für den Prognose-

Planfall wird zusätzlich die geplante Erweiterung des Betriebes angesetzt. Weitere 

Vorbelastungen aus Gewerbelärm sind in der Nachbarschaft nicht vorhanden. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Immissionsrichtwerte für Mischge-

biete von 60 dB(A) tags aus dem Bestand sowie unter Berücksichtigung der ge-

planten Erweiterung eingehalten werden. Im Nachtzeitraum ist keine Nutzung des 

Betriebs geplant. 

c) Verkehrslärm 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die Belastungen aus Ver-

kehrs-lärm berechnet. Dabei wurde der Straßenverkehrslärm auf den maßgebli-

chen Straßenabschnitten berücksichtigt. Die Straßenbelastung wurde der aktuellen 

Verkehrszählungen 2010 entnommen und auf den Prognose-Horizont 2030/20335 

hochgerechnet. 

Zur Berücksichtigung des B-Plan-induzierten Zusatzverkehrs erfolgte eine Ab-

schätzung der zu erwartenden Verkehre auf Grundlage der Betriebsbeschreibung. 

Im vorliegenden Fall ist der B-Plan-induzierte Zusatzverkehr nicht beurteilungsre-

levant, da aufgrund der bereits vorliegenden Belastung auf den umliegenden Stra-

ßenabschnitten nicht mit einer erheblichen Zunahme im öffentlichen Straßenver-

kehr zu rechnen ist. 

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte auf Grundlage der Rechenregeln 

der RLS-90. 

Innerhalb der Baugrenzen ergeben sich bis zu 64 dB(A) tags und 57 dB(A) nachts, 

somit werden der Orientierungswert für Gewerbegebiete von 65 dB(A) tags und die 

Immissionsgrenzwerte für Gewerbegebiete von 69 dB(A) tags und 59 dB(A) nachts 

im Bereich der Baugrenzen eingehalten. Lediglich der Orientierungswert für Ge-

werbegebiete von 55 dB(A) nachts wird im Westen der Baugrenze überschritten. 

Aktiver Schallschutz zum Schutz von gewerblichen Nutzungen vor Verkehrslärm 

ist in der Regel nicht angemessen. Der Schutz von Büronutzung im Plangebiet vor 

Verkehrslärm er-folgt daher durch passiven Schallschutz. 
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Gesunde Arbeitsverhältnisse können aufgrund der Bauweise durch Grundrissge-

staltung (Verlegung von schützenswerten Nutzungen auf die lärmabgewandte 

Seite) oder passiven Schallschutz geschaffen werden. 

Gemäß DIN 4109 ergeben sich Anforderungen an den passiven Schallschutz zum 

Schutz der Wohn- und Büronutzungen vor von außen eindringende Geräusche 

(Straßenverkehrslärm). Die Dimensionierung des passiven Schallschutzes erfolgt 

durch Festsetzung von Lärmpegelbereichen gemäß DIN 4109-1:2016-07, Tabelle 

7. 

Zum Schutz der Nachtruhe bei ausnahmsweise zulässiger Wohnnutzung sind im 

gesamten Plangeltungsbereich bei Neu-, Um- und Ausbauten für Schlaf- und Kin-

derzimmer schallgedämmte Lüftungen vorzusehen, falls der notwendige hygieni-

sche Luftwechsel nicht auf andere geeignete, dem Stand der Technik entspre-

chende Weise sichergestellt werden kann. 

Bezüglich der Außenwohnbereiche ist festzustellen, dass keine Beschränkungen 

für Außenwohnbereiche ausnahmsweise zulässiger Wohnnutzungen vorliegen, da 

der Orientierungswert für Gewerbegebiet im Bereich der Baugrenze eingehalten 

wird. 

Die drei schalltechnischen Untersuchungen sind Bestandteil der Begründung und 

werden den Originalausfertigungen als Anlage beigefügt.  

 

7.00      Störfallrichtlinie 

Im Umfeld des Bauleitplanes befindet sich kein Störfallbetrieb. Eine überschlägli-

che Prüfung wurde vorgenommen. In der Gemeinde existieren nur sehr kleine Ge-

werbebetriebe, die dem täglichen Bedarf dienen sowie Betriebe von Photovoltaik-

anlagen. Mit einer Ausnahme, das ist die Firmengruppe Koop, die Spezialmaschi-

nen für die Forst-und Landwirtschaft herstellt, montiert, wartet und repariert. Hier 

werden geringe Mengen von Neu- und Altölen gelagert, die für die Wartung erfor-

derlich sind. Diese geringen Größenordnungen fallen nicht unter die Störfallrichtli-

nien.  

Zur Beurteilung, ob es sich um Störfallbetriebe handelt, wurde der Leitfaden der 

Kommission für Anlagensicherheit beim Bundesministerium für Umwelt, Natur-

schutz und Reaktorsicherheit, hier Anhang 1 Abstandsempfehlungen für die Bau-

leitplanung ohne Detailkenntnisse mit Erläuterungen - Achtungsabstände (Anlage) 

wie auch Anhang 1 der 12. Bundes-Immissionsschutzverordnung  (BImSchV)- 

Mengenschwellen, herangezogen.  
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Die hier aufgeführten Stoffe werden bei den Kuddewörde Gewerbetreibenden we-

der gelagert, produziert, verarbeitet oder in Produktionsabläufe eingebunden. Inso-

fern geht die Gemeinde davon aus, dass auf dem Gemeindegebiet der Gemeinde 

Kuddewörde sich kein Störfallbetrieb befindet. 

Anlage 
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8.00 Umweltprüfung/Umweltbericht 

Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1 a BauGB wird 

gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraus-

sichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht 

beschrieben und bewertet werden.  

8.10 Einleitung 

Der Geltungsbereich der 5. Änderung des Flächennutzungsplanes liegt im nord-

östlichen Bereich der Ortslage Kuddewörde südlich der Straße Drosseleck. Nörd-

lich befindet sich Wohnbebauung, westlich verlaufen die Möllner Straße und die  

B 404. Nach Norden und Osten schließen landwirtschaftliche Flächen an den Gel-

tungsbereich an, südlich verläuft die Fribek in einem dichten Gehölzbestand. 

Naturräumliche Situation 

In der naturräumlichen Gliederung Schleswig-Holsteins gehört das Plangebiet zum 

Naturraum „Stormarner Endmoränengebiet“1. Das Stormarner Endmoränengebiet 

ist das Randgebiet des aus Norden vorgedrungenen Eises der letzten (jüngsten) 

Eiszeit (Weichsel-Eiszeit).2. 

Am Südrand des Plangebietes verläuft die Fribek, die in nordwestlicher Richtung 

fließt und in die Bille mündet. Die Fribek verläuft in ihrem Unterlauf in einer tief ins 

Relief eingesenkten, schmalen Erosionsrinne.3. 

Das Relief im Plangebiet fällt sanft von Nordosten nach Südwesten zur Fribek, wo 

das Gefälle dann am Rande der Niederung der Fribek steiler wird. Es liegen Höhen 

von ca. 33 m ü. NN im Nordosten des Plangebietes bis zu 30 m ü. NN im Südwes-

ten an der Hangkante der Fribek vor. 

8.11 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitpla-

nes 

Die 5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Kuddewörde dient der 

Bereitstellung gewerblicher Bauflächen für die Betriebserweiterung örtlich ansäs-

siger Betriebe. Weiterhin soll der Schutz der angrenzenden Niederung des Fließ-

gewässers Fribek gesichert werden. 

8.12 Beschreibung der Darstellungen des Flächennutzungsplans 

Das Plangebiet hat eine Gesamtgröße von rund 5,7 ha. Es werden gewerbliche 

Bauflächen sowie Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. Im Süden ist der 

Randbereich zur Fribek-Niederung als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur  

 

                                                 
1  Landesamt für Naturschutz und Landschaftspflege Schleswig-Holstein (1992): Naturräume Schleswig-Holsteins 
2  Bielfeldt / Berg; Planungsgruppe Landschaft (2000): Gemeinde Kuddewörde, Landschaftsplan, Hamburg, Müssen 
3  Bielfeldt / Berg; Planungsgruppe Landschaft (2000): Gemeinde Kuddewörde, Landschaftsplan, Hamburg, Müssen 
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Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gekennzeichnet. Im 

Westen ist die Möllner Straße als Verkehrsfläche dargestellt. 

8.13 Ziele des Umweltschutzes und deren Berücksichtigung gemäß über-

geordneter Fachgesetze und Fachpläne 

Eingriffsregelung gemäß BauGB/BNatSchG 

Es ist die Eingriffsregelung gemäß § 1 a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 15 

Abs. 1 und 2 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) zu berücksichtigen. Die 

Abarbeitung der Eingriffsregelung erfolgt im Rahmen des parallel aufgestellten Be-

bauungsplans. 

Baugesetzbuch (BauGB) 

Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne dazu beitragen, eine menschenwür-

dige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu 

entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz, sowie die 

städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten 

und zu entwickeln. 

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die allge-

meinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksich-

tigen. 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend 

umgegangen werden. Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu be-

grenzen. Nach § 202 BauGB ist Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung 

baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdober-

fläche ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung 

oder Vergeudung zu schützen. 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

Gemäß § 50 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 

die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, 

dass schädliche Umweltwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem 

Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit 

wie möglich vermieden werden.  

Schutzgebiete / Besonders geschützte Biotope gemäß BNatSchG 

Der Geltungsbereich liegt nicht in einem ausgewiesenen Natur- oder Landschafts-

schutzgebiet.4 Die Knicks am Nord- und Ostrandrand des Geltungsbereichs sind 

gemäß § 30 BNatSchG i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 4 LNatSchG geschützte Biotope. 

Weitere besonders geschützte Biotope sind im Geltungsbereich nicht vorhanden. 

 

                                                 
4  Bundesamt für Naturschutz (Zugriff Oktober 2017): Kartendienst Schutzgebiete in Deutschland, http://geo-

dienste.bfn.de/schutzgebiete/#?centerX=3593369.942?centerY=5940192.451?scale=10000?layers=580 

http://geodienste.bfn.de/schutzgebiete/#?centerX=3593369.942?centerY=5940192.451?scale=10000?layers=580
http://geodienste.bfn.de/schutzgebiete/#?centerX=3593369.942?centerY=5940192.451?scale=10000?layers=580
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FFH-Richtlinie / Artenschutz 

Im Plangeltungsbereich liegen keine FFH-Gebiete oder Vogelschutzgebiete.5 Es 

wurden eine faunistische Potenzialabschätzung und Artenschutzuntersuchung 

durchgeführt.6 

Landschaftsrahmenplan 

Der Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum I7 stellt den nicht bebauten Teil 

des Geltungsbereichs zum Teil als „Landschaftsschutzgebiet, geplant“ dar. Zudem 

ist hier eine Signatur zur „Gliederung und Abgrenzung der baulichen Entwicklung“ 

dargestellt. Die Niederung der Fribek ist als „Naturschutzgebiet, geplant“ und als 

„Nebenverbundachse“ innerhalb von Gebieten „mit besonderer Eignung zum Auf-

bau eines Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems“ dargestellt. 

Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan der Gemeinde Kuddewörde8 stellt Folgendes für den Gel-

tungsbereich dar: 

 in den Plänen „Flächennutzungen Bestand“ und „Biotope Bestand“ Gewerbe-

fläche und Acker sowie Knicks entlang der Grenzen 

 in dem Plan „Flächennutzungen Entwicklung (Landschaftsplanerische Zielvor-

stellungen)“ ein Landschaftsschutzgebiet und einen zusätzlichen Knick zur Ab-

grenzung der vorhandenen Bebauung bzw. zur Straße Drosseleck 

 im Plan „Entwicklung (gemeindliche Beschlußfassung)“ für einen kleinen Teil 

des Geltungsbereichs eine geplante Gewerbefläche als Erweiterung des Be-

standes. 

Im Rahmen des Feststellungsverfahrens wurden mit Schreiben vom 02.08.2000 

u.a. folgende Hinweise von der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Herzog-

tum Lauenburg zu der geplanten „Gewerbefläche nördlich der Fribek“ gegeben. 

 Es ist ausschließlich der betrieblichen Erweiterung der dort bereits ansässigen 

Firma Koop grundsätzlich zugestimmt worden. 

 Im rückwärtigen Gelände zur Fribek ist eine geplante Ausgleichsfläche darzu-

stellen (mindestens die Hangflächen). 

 Bei der Fribek mit Randzonen handelt es sich um einen ökologisch besonders 

wertvollen und empfindlichen Bereich. 

 

                                                 
5  Bundesamt für Naturschutz (Zugriff Oktober 2017): Kartendienst Schutzgebiete in Deutschland, http://geo-

dienste.bfn.de/schutzgebiete/#?centerX=3593369.942?centerY=5940192.451?scale=10000?layers=515 
6  Dipl.-Biol. Karsten Lutz (2017): Faunistische Potenzialabschätzung und Artenschutzuntersuchung für den Bebauungsplan 

Nr. 24 der Gemeinde Kuddewörde, Hamburg 
7  Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten des Landes Schleswig-Holstein (1998): Landschaftsrahmenplan für den Pla-

nungsraum I 
8  Bielfeldt / Berg; Planungsgruppe Landschaft (2000): Gemeinde Kuddewörde, Landschaftsplan, Hamburg, Müssen 

http://geodienste.bfn.de/schutzgebiete/#?centerX=3593369.942?centerY=5940192.451?scale=10000?layers=515
http://geodienste.bfn.de/schutzgebiete/#?centerX=3593369.942?centerY=5940192.451?scale=10000?layers=515
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 Zur Fribek ist zur Sicherung der ökologischen Wirksamkeit des Bereichs eine 

ausreichend breite Schutz- und Pufferzone einzuhalten. 

Begründung der Abweichung von den Inhalten der Landschaftsplanung: 

Es wird eine größere Gewerbefläche festgesetzt als im Landschaftsplan darge-

stellt. Abweichungen von den Inhalten der Landschaftsplanung sind gemäß  

§ 9 Abs. 5 BNatSchG zu begründen. Begründet wird die Abweichung mit dem Er-

weiterungsbedarf und den Betriebsabläufen der ansässigen Firma. Da hinsichtlich 

des Standortes des Betriebes nicht ausgewichen werden kann, ist die Betriebser-

weiterung in dieser Ausdehnung erforderlich. Dies wird unter Punkt 3.00 der Be-

gründung durch die Aufnahme einer Betriebsbeschreibung und einer vorläufigen 

Grobplanung erläutert. Die Vorgaben zum Schutz der Fribek-Niederung werden 

eingehalten. 

Regionalplan für den Planungsraum I Schleswig-Holstein Süd 

Der Regionalplan für den Planungsraum I Schleswig-Holstein Süd9 stellt für den 

Geltungsbereich einen „Regionalen Grünzug“ als Sicherung großräumiger zusam-

menhängender Freiflächen zum Schutz der Funktionsfähigkeit des Naturhaushal-

tes, zur Sicherung wertvoller Lebensräume für Tiere und Pflanzen, zur Erhaltung 

prägender Landschaftsstrukturen und geomorphologischer Besonderheiten, zum 

Schutz der Landschaft vor Zersiedelung sowie zur Freiraumerholung. Weiterhin ist 

ein „Vorranggebiet für den Naturschutz“ entlang der Fribek zur Erhaltung und Ent-

wicklung bestimmter Pflanzen- und Tiergesellschaften und ihrer Lebensräume und 

Bestände sowie zum Schutz der Natur wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigen-

heit und Schönheit sowie aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder lan-

deskundlichen Gründen dargestellt.  

Die Vorgaben aus den Fachgesetzen und Fachplanungen werden im Wesentli-

chen durch Festsetzung von Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen im paral-

lel aufgestellten Bebauungsplan berücksichtigt. In der 5. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes wird zum Schutz der Fribek-Niederung eine Fläche für Maßnah-

men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft im südlichen Randbereich des Plangeltungsbereichs dargestellt. 

8.20          Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 

Um die Auswirkungen der Planung und deren erhebliche Umweltauswirkungen zu 

beurteilen, erfolgt hinsichtlich der Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, 

Klima und Luft, Landschaft, Mensch und Kultur- und Sachgüter im Folgenden eine 

Bestandsaufnahme und Prognose über die Entwicklung des Geltungsbereichs bei 

Nichtdurchführung der Planung sowie bei Planungsrealisierung. Im Anschluss 

werden die Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum  

                                                 
9  Ministerpräsidentin des Landes Schleswig Holstein, Landesplanungsbehörde (1998), Regionalplan für den Planungsraum I, 

Schleswig Holstein Süd, Kiel 
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Ausgleich dargestellt, welche im Zuge des Verfahrens auf Ebene des Bebauungs-

plans umzusetzen sind. 

8.21          Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands und voraussicht-                                             

liche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Tiere 

Durch den Dipl.-Biol. Karsten Lutz wurden im Januar 2017 eine Faunistische Po-

tenzialabschätzung und Artenschutzuntersuchung durchgeführt.10 

Fledermäuse 

Alle der in Schleswig-Holstein vorkommenden Arten haben potenzielle Vorkom-

men im Geltungsbereich und sind nach § 7 und § 44 BNatSchG streng geschützt. 

Im Geltungsbereich wurden keine Bäume mit erkennbaren Höhlungen als poten-

zielle Fledermausquartire gefunden. Lediglich einzelne große Gehölze innerhalb 

des Knicks am Ostrand sowie an der südlichen Grenze sind relativ nischenreich 

und bieten potenzielle Quartiermöglichkeiten für Fledermäuse im Kronenbereich. 

Weiterhin weist ein Gebäude mit Dachstuhl im bestehenden Gewerbegebiet ein 

geringes Quartierpotenzial auf. Die Gehölzbestände im Süden sowie die Knicks 

am Nord- und Ostrand sind aufgrund ihrer Strukturvielfalt mit teils älteren Bäumen 

potenzielle Jagdgebiete von mittlerer Bedeutung.  

Haselmaus 

Dauerhafte Vorkommen der Haselmaus sind im Untersuchungsgebiet nicht zu er-

warten. 

Weitere Arten des Anhangs IV 

Weitere Artengruppen mit Arten des Anhangs IV der FFH Richtlinie (streng zu 

schützende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse) können 

ausgeschlossen werden, da keine für diese Arten geeigneten Lebensräume (spe-

zielle Gewässer, alte Wälder, Moore, marine Lebensräume, Trockenrasen und 

Heiden) im Geltungsbereich vorhanden sind. 

Brutvögel 

Von den potenziell vorkommenden Brutvogelarten im Geltungsbereich können  

19 Arten das Areal als Brutstätte nutzen und 10 lediglich als Nahrungsgäste.  

Feldlerche und Goldammer konnten mit drei Geländebegehungen (Anfang April, 

Ende April und Anfang Mai) zuverlässig erfasst und ausgeschlossen werden. Ein  

 

                                                 
10  Dipl.-Biol. Karsten Lutz (2017): Faunistische Potenzialabschätzung und Artenschutzuntersuchung für den Bebauungsplan 

Nr. 24 der Gemeinde Kuddewörde, Hamburg 
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Brutverdacht bestünde, wenn an den drei Terminen zweimal ein singendes Männ-

chen beobachtet worden wäre. Da dies nicht der Fall war hat auch eine weitere 

Begehung im Juli keine Relevanz mehr und Brutreviere sind auszuschließen. Der 

Erfassungszeitraum der Schafstelze reicht zwar bis Anfang Juni, jedoch wären 

späte Bruten noch bei der Begehung im Juli bemerkt worden. 

Rebhuhnvorkommen wurden nicht als Potenzial angenommen, da die Art in 

Schleswig-Holstein in Intensiv-Äckern nicht mehr regelmäßig anzutreffen ist. Zu-

dem ist durch den waldartigen Gehölzbestand im Süden ein potenzieller Rückzug-

sort für Bodenprädatoren (Fuchs, Marder) vorhanden und das Gebiet wird so von 

Rebhühnern von Natur aus gemieden.  

Ein Potenzial für Fortpflanzungs- oder Ruhestätten für Grau- und andere Gänse 

ist nicht vorhanden. Das Untersuchungsgebiet bietet kein Potenzial (Ufer stehen-

der Gewässer) als Aufwachsraum für Graugans-Küken.  

Keine der tatsächlich festgestellten Arten brütet im Acker. Keine potenziell vorkom-

mende Art wird in der Roten Liste Schleswig-Holsteins als gefährdet geführt, le-

diglich drei Arten sind auf der Vorwarnliste (Grünspecht, Gartenrotschwanz und 

Feldsperling). Für diese Arten sind vor allem die Knicks von Bedeutung. 

Bei Nichtdurchführung der Planung ergeben sich für das Schutzgut Tiere keine 

Änderungen gegenüber der derzeitigen Situation, da die Lebensräume in ihrer 

Funktion, Größe und im Zusammenhang erhalten bleiben. 

Pflanzen 

Die örtliche Bestandsaufnahme wurde im September 2016 durch die Planungs-

gruppe Landschaft durchgeführt. Der Geltungsbereich wird zum überwiegenden 

Teil als Acker genutzt. Der Acker wird im Norden und Osten von Knicks mit Über-

hältern (Eiche, Buche) mit einem Stammdurchmesser von 0,3 bis 0,9 m gesäumt. 

Der Knick im Norden weist eine Lücke im Bestand auf. Im Süden stockt auf der 

Hangkante zur Fribek ein Böschungsgehölz aus Eiche, Buche, Birke, Erle, Hasel 

und Holunder. In der südwestlich angrenzenden Niederung der Fribek, die hier als 

Rinne ausgeprägt ist, befindet sich ein dichter Gehölzbestand aus Erlen. Der öst-

liche Teil des Geltungsbereiches wird von den Gebäuden der Johannes Koop 

Fahrzeugbau GmbH und Co. KG eingenommen. Hier befinden sich im westlichen 

und südlichen Randbereich kleinere gemischte Gehölzbestände aus Ahorn, Eiche, 

Birke, Weide sowie vereinzelt Fichte und Tanne innerhalb von Wegrandvegetation. 

Für das Schutzgut Pflanzen ergeben sich auch bei einer Nichtdurchführung der 

Planung keine Auswirkungen. Die Ackerfläche würde in landwirtschaftlicher Nut-

zung verbleiben, Gehölzbestände blieben erhalten. 
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Schutzgut Boden 

Der geologische Untergrund im Plangebiet wird gemäß der geologischen Über-

sichtskarte „Hamburg-Ost“11 eingenommen von glazifluviatilen Ablagerungen 

(Sand, Kies) aus der Weichsel-Kaltzeit. Im Bereich der sich südlich anschließen-

den Niederung der Fribek befinden sich fluviatile Ablagerungen (Auesedimente), 

z. T. Abschlämmmassen, die als Ton, Schluff, Sand, untergeordnet Kies ausge-

prägt sind. 

Aus dem sandigen Ausgangsmaterial haben sich im Laufe der Bodenentwicklung 

Braunerde-Podsole entwickelt, die als gering bis mittelwertige Ackerböden genutzt 

werden. In der Niederung der Fribek sind als nacheiszeitliche Bodenbildungen 

Flachmoortorfe (Niedermoor) und Abschlämmböden entstanden..12 

Bei Nichtdurchführung der Planung ist hinsichtlich des Schutzgutes Boden von kei-

nen Änderungen gegenüber dem jetzigen Zustand auszugehen. 

Schutzgut Wasser 

Im Planbereich sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Entlang der Süd-

grenze verläuft im Anschluss an den Geltungsbereich in einer Erosionsrinne die 

Fribek.  

Bei Nichtdurchführung der Planung ergeben sich für das Schutzgut Wasser keine 

Veränderungen. 

Schutzgut Luft und Klima 

Auf der unversiegelten Ackerfläche des Geltungsbereichs sind Gehölzbestände in 

Form von Knicks entlang der Nord- und Ostgrenze vorhanden, die sich insgesamt 

positiv auf das lokale Kleinklima auswirken, ebenso die Gehölzbestände am 

Rande der Fribek-Niederung im Süden.  

Bei einer Nichtdurchführung der Planung werden sich für das Schutzgut Klima und 

Luft keine Beeinträchtigungen oder Veränderungen ergeben. 

Schutzgut Landschaft 

Der Geltungsbereich ist durch seine Lage am Ortsrand geprägt. Nordwestlich 

grenzt Wohnbebauung an das bestehende Gewerbe an. Nördlich und östlich be-

finden sich landwirtschaftliche Flächen im Übergang zur freien Landschaft. Im Sü-

den verläuft in einer Senke die Fribek umgeben von dichtem Gehölzbestand. 

Durch die vorhandenen Knicks ist der Geltungsbereich gut zur Landschaft abge-

schirmt und fügt sich unauffällig in das Landschaftsbild ein. Das gesamte Gebiet 

ist nach Süden durch den gehölzgesäumten Verlauf der Fribek gut abgegrenzt und  

 

                                                 
11  Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (1977): Geologische Übersichtskarte 1 : 200.000 – Blatt CC3126 Ham-

burg-Ost, Hannover 
12  Bielfeldt / Berg; Planungsgruppe Landschaft (2000): Gemeinde Kuddewörde, Landschaftsplan, Hamburg, Müssen 
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nicht einsehbar. Die Westgrenze wird durch die Möllner Straße und die B 404 ge-

prägt. Die B 404 hat eine zerschneidende Funktion im Hinblick auf das Land-

schaftsbild. Der Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum I13 stellt den nicht 

bebauten Teil des Geltungsbereichs zum Teil als „Landschaftsschutzgebiet, ge-

plant“ dar. 

Sollte die Planung nicht realisiert werden sind für das Landschaftsbild keine we-

sentlichen Veränderungen zu erwarten. 

Schutzgut Mensch 

Lärm 

Der Geltungsbereich liegt direkt im Anschluss an Wohnbebauung, die sich nördlich 

des Areals erstreckt.  

Eine Vorbelastung des Geltungsbereichs und der benachbarten Wohnnutzung 

durch Verkehrslärm ist durch die westlich verlaufende B 404, die Möllner Straße 

und die Straße am Drosseleck gegeben.  

Weiterhin liegt im Bestand eine Belastung durch Gewerbelärm für die angrenzen-

den Wohngebiete vor. Diese wurde bereits 2014 in einer schalltechnischen Stel-

lungnahme des TÜV Nord beurteilt.14 Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm von 

60 dB(A) tags für Mischgebiete werden im Bestand um wenigstens 1 dB(A) unter-

schritten. Ein nächtlicher Betrieb findet nicht statt. Weitere Vorbelastungen aus 

Gewerbelärm sind in der Nachbarschaft nicht vorhanden. 

Bei Nichtdurchführung der Planung werden sich hinsichtlich des Aspektes Lärm 

weder für den Geltungsbereich noch für umliegende Nutzungen Änderungen er-

geben. 

Erholung 

Die Landschaft am Ortsrand von Kuddewörde dient als Naherholungsgebiet für die 

umliegende Wohnbebauung. Es besteht bereits eine Vorbelastung durch den vor-

handenen Betrieb. 

Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Im Geltungsbereich des Bauleitplans befinden keine baulichen Anlagen, die dem 

Denkmalschutz unterliegen. Ebenso sind keine Bodendenkmäler vorhanden.15  

Bei Nichtdurchführung der Planung sind keine Veränderungen gegenüber dem Be-

stand zu erwarten. 

                                                 
13  Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten des Landes Schleswig-Holstein (1998): Landschaftsrahmenplan für den Pla-

nungsraum I 
14  TÜV Nord (2014): Schalltechnische Stellungnahme zum Betrieb einer zusätzlichen Werkstatthalle beim Betrieb KOPA in 

Kuddewörde, Hamburg 
15  Gemeinde Kuddewörde, Kreis Herzogtum Lauenburg (2006): Flächennutzungsplan der Gemeinde Kuddewörde, Kudde-

wörde 
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8.22 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfüh-

rung der Planung 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Tiere 

Durch die Planungsrealisierung wird es in Teilflächen zu einem Verlust von Le-

bensräumen kommen, die jedoch aufgrund landwirtschaftlicher Nutzung von ge-

ringerer Bedeutung sind.  

Fledermäuse werden durch die Planungsrealisierung nicht beeinträchtigt, da die 

Gehölzbestände mit potenziellen Quartieren (Knicks und Gehölzsaum an der Fri-

bek) als Jagdhabitat erhalten bleiben.16 

Für die Vogelarten der Vorwarnliste (Grünspecht, Gartenrotschwanz und Feldsper-

ling) sind vor allem die Knicks von Bedeutung. Die Ackerfläche bietet den angren-

zend brütenden Vögeln nur einen Teil ihrer potenziellen Nahrungsfläche. Es han-

delt sich um Arten, die sehr große Räume zur Nahrungssuche nutzen. Mit dem 

Verlust der Ackerfläche ist nicht zu erwarten, dass benachbarte Vogelreviere so 

viel Nahrungsfläche verlieren, dass sie in ihrer Funktion eingeschränkt und damit 

beschädigt werden. 

Potenziell vorkommende Arten mit großen Revieren / Koloniebrüter (Buntspecht, 

Waldohreule, Fasan, Feldsperling) haben so große Reviere, dass die strukturellen 

Veränderungen im Geltungsbereich durch Ausweichen in umliegende Gebiete 

kompensiert werden können. Für möglich vorkommende Arten der Agrarland-

schaft (Dorngrasmücke) sind keine bestandsvermindernden Wirkungen zu erwar-

ten, da die für sie bedeutsamen Säume an den Gehölzrändern erhalten bleiben. 

Da der Gehölzbestand kaum vermindert wird, verlieren die potenziell vorkommen-

den verbreiteten Gehölzvogelarten (z.B. Amsel, Blaumeise, Buch- und Grünfink, 

Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, Rotkehlchen oder Zilpzalp) und auch anspruchs-

vollere Arten (Gartenrotschwanz, Gelbspötter) keinen Lebensraum oder Nah-

rungsreviere.17 

Pflanzen 

Bei Umsetzung der Planung wird die Gewerbefläche nach Osten vergrößert, es 

schließen Ackerflächen an. Südlich entsteht Extensivgrünland im Bereich der fest-

gesetzten Maßnahmenfläche. Im Geltungsbereich gehen anteilig Flächen für die 

intensive Landwirtschaft verloren. Die wertvollen landschaftsbildprägenden Knicks  

 

                                                 
16  Dipl.-Biol. Karsten Lutz (2017): Faunistische Potenzialabschätzung und Artenschutzuntersuchung für den Bebauungsplan 

Nr. 24 der Gemeinde Kuddewörde, Hamburg 
17  Dipl.-Biol. Karsten Lutz (2017): Faunistische Potenzialabschätzung und Artenschutzuntersuchung für den Bebauungsplan 

Nr. 24 der Gemeinde Kuddewörde, Hamburg 
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können erhalten und eine Lücke durch Neuanpflanzungen auf der Nordgrenze ge-

schlossen werden. 

Artenschutz 

Der Flächennutzungsplanänderung stehen bei Umsetzung der notwendigen Ver-

meidungs- und Kompensationsmaßnahmen keine unüberwindbaren Hindernisse 

entgegen, da die ökologischen Funktionen der Lebensstätten in ihrem Zusammen-

hang vollständig erhalten bleiben.18 

Schutzgut Boden 

Als eine wesentliche Auswirkung der Änderung des Flächennutzungsplans ist die 

Inanspruchnahme von gewachsenem Boden zu nennen. Durch die mögliche Ver-

siegelung von Flächen bzw. durch die Überbauung mit Gebäuden gehen die zahl-

reichen und vielfältigen Funktionen und Eigenschaften der Böden wie z. B. Was-

ser- und Nährstoffspeicherfunktion, Puffer- und Filterfunktion usw. verloren. Durch 

die Versiegelung wird die Wasserzufuhr zum Boden durch Niederschläge und Kon-

densation einerseits und Wasserverluste aus dem Boden durch Verdunstung an-

dererseits gestört. Es findet also ein nachhaltiger Eingriff in den Bodenwasser-

haushalt statt. Durch den Einsatz schwerer Maschinen können Bodenverdichtun-

gen entstehen, welche wiederum ungünstige Auswirkungen auf den Wasser- und 

Lufthaushalt sowie auf die Bodenorganismen verursachen. Unmittelbar durch ge-

plante Baumaßnahmen wird auch das natürlich gewachsene Bodengefüge über-

formt, dadurch dass der Oberboden abgetragen wird, was i. d. Regel zur Ver-

schlechterung der Bodenfruchtbarkeit führt.  

Schutzgut Wasser 

Durch die geplante Neuversiegelung werden die Funktionen des Wasserhaushalts 

für den Naturhaushalt verändert. Dem Naturhaushalt werden Flächen für die Was-

serfilterung, Wasserspeicherung und Grundwasserneubildung entzogen.  

Die Entsorgung des anfallenden Oberflächenwassers erfolgt über das vorhandene 

Leitungsnetz der Gemeinde Kuddewörde. Es wurde zwischenzeitlich eine Bau-

grunduntersuchung vorgenommen. Eine grundsätzliche Versickerung ist leider 

nicht möglich. Es wird geprüft, ob eine Teilversickerung auf dem Gelände möglich 

ist, ggf. auch über eine Mulde entlang des Fribektals. Es wird ein Entwässerungs-

konzept erarbeitet und mit dem Kreis abgestimmt und ggf. auch Rückhaltemög-

lichkeiten geplant. 

Schutzgut Klima und Luft 

Durch die Planungsrealisierung wird es zu einer Versiegelung und Überbauung 

von derzeit unversiegelten Flächen kommen, was Auswirkungen auf das lokale  

                                                 
18  Dipl.-Biol. Karsten Lutz (2017): Faunistische Potenzialabschätzung und Artenschutzuntersuchung für den Bebauungsplan 

Nr. 24 der Gemeinde Kuddewörde, Hamburg 
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Kleinklima hat. Nennenswerte Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima/Luft, 

über den Geltungsbereich hinaus, sind jedoch aufgrund seiner Größe nicht zu er-

warten. 

Schutzgut Landschaft 

Es kommt zu einer Veränderung des Orts- und Landschaftsbildes am Ortsrand von 

Kuddewörde. Ein Teil einer großen Ackerfläche wird umgewandelt in ein Gewer-

begebiet. Es besteht eine für das Landschaftsbild sensible Lage am Ortsrand. Je-

doch ist eine gute landschaftliche Einbindung durch die vorhandenen Gehölzbe-

stände gegeben. Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind somit als gering 

einzuschätzen. 

Schutzgut Mensch 

Lärm 

Es wurde im Jahr 2016 durch die LAIRM CONSULT GmbH eine Schalltechnische 

Untersuchung des Geltungsbereiches des parallel zur 5. Änderung des Flächen-

nutzungsplans aufgestellten Bebauungsplans Nr. 24 der Gemeinde Kuddewörde 

durchgeführt, die zur Beurteilung des Schutzgutes Mensch - Aspekt Lärm – her-

angezogen wurde.19 Die Auswirkungen der Planung wurden hinsichtlich Gewerbe- 

sowie der zusätzlichen Verkehrslärmbelastung benachbarter Wohnnutzungen 

durch Gegenüberstellung eines Prognose-Nullfalls und eines Prognose-Planfalls 

beurteilt. Weiterhin erfolgte die Betrachtung der Verkehrslärmbelastung innerhalb 

des Geltungsbereiches zum Schutz von Büronutzungen. 

Gewerbelärm 

Die maßgeblichen Immissionsorte zur Beurteilung der zusätzlichen Gewerbelärm-

belastung im Zuge der geplanten Erweiterung des bestehenden Gewerbebetrie-

bes liegen im Bereich der nördlich anschließenden Wohnbebauung. Die Immissi-

onsrichtwerte der TA Lärm von 60 dB(A) tags werden im Bestand und unter Be-

rücksichtigung der geplanten Erweiterung eingehalten. Ein nächtlicher Betrieb fin-

det nicht statt, so dass sich auch hier keine zusätzlichen Lärmbelastungen erge-

ben. 

Verkehrslärm 

Für den Prognose-Nullfall ergeben sich für Verkehrslärmbelastungen ausgehend 

von der B 404 an den maßgeblichen Immissionsorten Beurteilungspegel von 53,1 

dB(A), womit der Immissionsgrenzwert für Mischgebiete eingehalten wird. Für den 

Prognose-Planfall werden die Immissionsgrenzwerte ebenfalls sicher eingehalten.  

 

                                                 
19  LAIRM CONSULT GmbH (2016): Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 24 der Gemeinde Kuddewörde, 

Bargteheide 
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Für die Möllner Straße und die Straße Drosseleck wurde für die Beurteilung der B-

Plan-induzierte Zusatzverkehr aus dem Gewerbebetrieb angesetzt. Zusätzliche  

Belastungen der maßgeblichen Immissionsorte (nördliche Wohnbebauung) erge-

ben sich daraus lediglich tags, da kein nächtlicher Betrieb stattfindet, der zusätzli-

che Verkehre verursachen würde. Die Immissionsgrenzwerte werden durch den 

Zusatzverkehr um 3dB(A) und mehr unterschritten. Somit ist der B-Plan-induzierte 

Zusatzverkehr nicht beurteilungsrelevant. 

Innerhalb des Geltungsbereiches ergeben sich Verkehrslärmbelastungen von 64 

dB(A) tags und 57 dB(A) nachts. Der Orientierungswert für Gewerbegebiete von 

65 dB(A) tags und die Immissionsgrenzwerte für Gewerbegebiete von 69 dB(A) 

tags und 59 dB(A) nachts werden somit eingehalten. Lediglich der Orientierungs-

wert für Gewerbegebiete von 55 dB(A) nachts wird im Westen des Geltungsberei-

ches überschritten. 

Gesamtlärm 

Bei der Gegenüberstellung des Prognose-Planfalls und Prognose-Nullfalls kann 

festgestellt werden, dass die Zunahme der Gesamtlärmbelastung an den maßgeb-

lichen Immissionsorten unterhalb der Erheblichkeitsschwelle von 3 dB(A) und 

überwiegend unterhalb der Wahrnehmbarkeitsschwelle von 1 dB(A) liegt. Da der 

Immissionsrichtwert für Gewerbelärm eingehalten wird, sind diese Zunahmen nicht 

weiter beurteilungsrelevant. Die Anhaltswerte für die Gesundheitsgefährdung von 

70 dB(A) werden nicht erreicht. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch die Planungsrealisierung keine 

beurteilungsrelevanten Veränderungen der Gesamtlärmsituation zu erwarten sind. 

Erholung 

Die Auswirkungen für die Naherholung am Ortsrand von Kuddewörde werden als 

gering erachtet. Die Straße Drosseleck soll nur als Reserve für Notsituationen oder 

lange Fahrzeuge bzw. Fahrzeuge mit großem Wendekreis für den Verkehr zum 

Betriebsgelände genutzt werden, so dass hier Konflikte mit der Naherholung kaum 

entstehen. Auch die Erholungsqualität wird kaum gemindert, da die geplante Ge-

werbefläche gut in die Landschaft eingebunden ist. 

Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter sind durch die Planungsrealisie-

rung nicht zu erwarten.  

Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen der Schutzgüter 

Es entstehen keine zusätzlichen Belastungen durch die Wechselwirkungen zwi-

schen den Schutzgütern bei Durchführung der Planung. 
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Nicht relevante Kriterien 

Nicht relevant für diese Planung sind die Auswirkungen gemäß Anlage 1 BauGB 

Nr. 2 b) infolge: 

zu Buchstabe aa): von Abrissarbeiten 

zu Buchstabe cc): von Emissionen von Schadstoffen, Erschütterungen, 

Licht, Wärme, Strahlung, Belästigungen 

zu Buchstabe dd): von Abfällen und ihrer Beseitigung und Verwertung 

zu Buchstabe ee): von Risiken für die menschliche Gesundheit, das kul-

turelle Erbe oder die Umwelt (z. B. durch Unfälle oder 

Katastrophen) 

zu Buchstabe ff): der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorha-

ben benachbarter Plangebiete unter Berücksichti-

gung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Be-

zug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spe-

zieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von na-

türlichen Ressourcen 

zu Buchstabe gg): von Auswirkungen auf das Klima (z. B. Treibhaus-

gasemissionen) und der Anfälligkeit gegenüber den 

Folgen des Klimawandels 

zu Buchstabe hh): der eingesetzten Techniken und Stoffe. 

8.23 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung 

und zum Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

Die erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und 

zum Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen werden in dem parallel aufge-

stellten Bebauungsplan festgesetzt. Dazu gehören die im Folgenden kurz aufge-

listeten Maßnahmen. 

 Insekten- und fledermausfreundliche Beleuchtung 

 Bauzeitenbeschränkungen für Gehölzfällungen und Abrissarbeiten zum Schutz 

von Fledermäusen und Vögeln 

 Anwendung der DIN 18920 und der RAS-LP 4 

 Erhaltung von Knicks 

 Schließen einer Knicklücke auf der Nordgrenze 

 Festlegung eines Knickschutzstreifens 

 Ausweisung einer Maßnahmenfläche (Extensiv-Grünland) am Rand der Fribek-

Niederung als Pufferzone und zur Kompensation 
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 Festlegung von Baugrenzen / zulässiger Grundfläche 

 Festlegung von Teilflächen in Teilversiegelung 

 Zwischenlagerung des Oberbodens 

 Festlegung von passivem Schallschutz. 

8.24 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Alternative Planungsmöglichkeiten wurden nicht in Erwägung gezogen, da das Be-

triebsgelände der drei in Kuddewörde ansässigen Firmen: Johannes Koop/Fahr-

zeugbau GmbH & Co.KG, KOPA Forstmaschinen-, Handels- und Reparatur GmbH 

und Koop Bremsendienst GmbH, erweitert werden soll. Als Planungsalternative  

 

käme somit nur eine Umsiedlung der Firmen an einen anderen Standort in Be-

tracht.  

8.25 Erhebliche nachteilige Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit 

der nach dem Bauleitplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle o-

der Katastrophen zu erwarten sind 

Erhebliche nachteilige Auswirkungen aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bau-

leitplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen sind nicht zu 

erwarten. 

8.30 Zusätzliche Angaben 

8.31 Technische Verfahren bei der Umweltprüfung 

Zur Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange wurden zum Bebauungsplan 

Nr. 24 der Gemeinde Kuddewörde eine Faunistische Potenzialabschätzung und 

Artenschutzuntersuchung durch den Diplom Biologen Karsten Lutz durchgeführt.20 

Es wurde das mögliche Vorkommen von Fledermäusen, Haselmaus, weiteren po-

tenziellen Arten des Anhangs IV und Brutvögeln untersucht. Hierzu wurde an 4 

Begehungen des Geländes nach Strukturen, die für diese Arten von Bedeutung 

sind gesucht. Die Knicks wurden auf Nester und charakteristische Fraßreste der 

Haselmaus geprüft. Vögel wurden optisch und akustisch aufgrund ihrer artspezifi-

schen Gesänge und Rufe erfasst. Bei den Begehungen wurde nach Lebensraum-

strukturen von Fledermäusen gesucht, wobei Bäume und Bestandsgebäude auf 

Quartiere und potenzielle Quartiermöglichkeiten abgesucht wurden. Feldlerchen 

konnten mit drei Geländebegehungen (17.05., 28.04. und 19.05.2016) zuverlässig  

 

                                                 
20  Dipl.-Biol. Karsten Lutz (2017): Faunistische Potenzialabschätzung und Artenschutzuntersuchung für den Bebauungsplan 

Nr. 24 der Gemeinde Kuddewörde, Hamburg 
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erfasst bzw. ausgeschlossen werden. Alle Begehungen fanden in den Morgen-

stunden bis spätestens 9.00 Uhr bei gutem Wetter (kein Dauerregen, kein Stark-

wind) statt. 

Zur Berücksichtigung der Eingriffsregelung gemäß § 1 a Abs. 3 BauGB in Verbin-

dung mit § 21 Abs. 1 BNatSchG erfolgte im Fachbeitrag zur Eingriffsregelung der 

Planungsgruppe Landschaft21 zum Bebauungsplan Nr. 24 die Bemessung der aus 

dem Eingriff resultierenden Ausgleichsmaßnahmen nach dem Runderlass über 

das „Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht".22  

Eine schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 24 der Gemeinde 

Kuddewörde von der LAIRM CONSULT GmbH wurde für die Beurteilung des 

Schutzgutes Mensch hinsichtlich des Aspektes Lärm herangezogen.23 Zur Beur-

teilung des Gewerbelärms ausgehend vom Geltungsbereich wurden die Ge-

räuschemissionen nach den Kriterien der TA-Lärm für die maßgeblichen Immissi-

onsorte (nördliche Wohnbebauung) ermittelt und ein Prognose-Nullfall einem 

Prognose-Planfall gegenübergestellt. Für den Prognose-Nullfall wurde die Be-

standssituation gemäß einer schalltechnischen Stellungnahme des TÜV Nord be-

urteilt.24 Für den Prognose-Planfall wurde die geplante Erweiterung des Betriebes 

angesetzt. Die Belastungen durch Verkehrslärm wurden auf Grundlage der Stra-

ßenbelastung berechnet, die der aktuellen Verkehrszählung von 2010 entnommen 

und auf den Prognose-Horizont 2020/2035 hochgerechnet wurde. Zur Berücksich-

tigung des B-Plan-induzierten Zusatzverkehrs erfolgte eine Abschätzung auf 

Grundlage der Betriebsbeschreibung. Die Berechnung der Schallausbreitung 

wurde nach den Rechenregeln der RLS-90 durchgeführt.  

Schwierigkeiten bei der Erhebung der Grundlagen haben sich nicht ergeben. 

Gleichwohl beruhen weitergehende Angaben, wie z.B. die Beurteilung lokalklima-

tischer Verhältnisse, auf grundsätzlichen oder allgemeinen Annahmen. Dennoch 

werden die Beurteilungskriterien als hinreichend erachtet. 

8.32 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen auf die 

Umwelt 

Die Überwachung der erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt wird durch die 

Gemeinde nach Realisierung des Bebauungsplans Nr. 24 der Gemeinde Kudde- 

 

                                                 
21  Planungsgruppe Landschaft (2017): Gemeinde Kuddewörde Bebauungsplan Nr. 24, Fachbeitrag zur Eingriffsregelung, 

Klein Pampau 
22  Innenministerium und Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten (2013): Gemeinsamer Runderlass des Innenministeriums 

und des Ministeriums für Umwelt, Natur und Forsten – Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht, 
Kiel 

23  LAIRM CONSULT GmbH (2016): Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 24 der Gemeinde Kuddewörde, 

Bargteheide 
24  TÜV Nord (2014): Schalltechnische Stellungnahme zum Betrieb einer zusätzlichen Werkstatthalle beim Betrieb KOPA in 

Kuddewörde, Hamburg 
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wörde durchgeführt. Die Gemeinde prüft dabei, ob der mit der Planung verbun-

dene Eingriff durchgeführt wurde. Ist dies erfolgt, wird von der Gemeinde festge-

stellt, ob die Kompensationsmaßnahmen durchgeführt wurden. 

Weiterhin überwacht die Gemeinde, ob im Zusammenhang mit der Umsetzung 

des Bebauungsplanes Informationen von Behörden eingehen, nach denen Aus-

wirkungen nicht prognosekonform eingetreten sind. 

8.33 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Der vorliegende Umweltbericht ermittelt und beschreibt die Umweltauswirkungen 

der 5. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Kuddewörde für das 

Gebiet: „Östlich der Möllner Straße, nördlich der Fribek“ gemäß § 2 Abs. 4 BauGB. 

Durch die Planung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erwei-

terung eines bestehenden Gewerbegebietes auf einer derzeit landwirtschaftlich 

genutzten Fläche geschaffen werden. Parallel wird der Bebauungsplan Nr. 24 der 

Gemeinde Kuddewörde aufgestellt. 

Der Umweltzustand des Planungsraumes zum Zeitpunkt der Planaufstellung 

wurde für die Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima und 

Luft, Landschaft sowie Kultur- und sonstige Sachgüter ermittelt und bewertet. Die 

Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter wurden geprüft und beschrieben. Als 

wesentliche Bewertungsergebnisse sind zu nennen: 

 Durch die Planungsrealisierung kommt es zum Verlust von intensiv landwirt-

schaftlich genutzten Flächen. 

 Es werden in Teilbereichen unversiegelte Flächen überbaut, natürliche Boden-

funktionen gehen verloren und Funktionen des Wasserhaushaltes werden ver-

ändert. 

 Erhebliche Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft werden auf-

grund der nur geringen Größe des Geltungsbereiches durch die geplante Be-

bauung nicht entstehen.  

 Hinsichtlich des Aspektes Lärm ist zusammenfassend ist festzustellen, dass 

durch die Planungsrealisierung keine beurteilungsrelevanten Veränderungen 

der Gesamtlärmsituation zu erwarten sind. 

 Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter sind durch die Planungsrea-

lisierung nicht zu erwarten.  

 Es entstehen keine zusätzlichen Belastungen durch die Wechselwirkungen zwi-

schen den Schutzgütern bei Durchführung der Planung. 

 Kumulierungen mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Gebiete ent-

stehen nicht. 
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Die erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und 

zum Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen werden in dem parallel aufge-

stellten Bebauungsplan festgesetzt. Auf der Ebene des Flächennutzungsplans er-

folgt die Ausweisung einer Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft am Rand der Fribek-Niederung als 

Pufferzone und zur Kompensation. 
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9.00 Beschluss über die Begründung 

Die Begründung wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Kud-

dewörde am                  gebilligt. 

 Kuddewörde, den  

 

 Bürgermeister 

 


